














Im Gegensatz zu den von der Fb Ingenbohl errechneten Zahlen stimmen jene, welche von mir 
eingereicht wurden. An meiner Mitwirkungspflicht gibt es nichts zu beanstanden; sie besteht dar­
in, korrekte Unterlagen einzureichen und nicht in der Teilnahme an Kaffeekränzchen. 
Mit ihrem ganzen Verhalten der vergangenen Monate legte die Fb Ingenbohl mir gegenüber keine 
Vorbildfunktion an den Tag. Dennoch soll gerade von mir verlangt werden können, ich müsse 
mich nach dieser Behörde, bei der selber Schlendrian und Willkür (Rechtsverzögerung und 
-Verweigerung, Missachtung von Entscheiden des Justizdepartements etc.) an der Tagesordnung 
sind, orientieren? 
In diesem Zusammenhang ist zu betonen, dass im Sozialhilferecht, wo es um Menschen in be­
sonderen Lebenslagen bzw. Notlagen geht, eine rein formalistische Betrachtungsweise grundsätz­
lich keinen Platz hat. Adressaten der öffentlichen Sozialhilfe fallt der Verkehr mit Behörden nicht 
selten schwer. Die Fürsorgebehörde hat sich nach den Besonderheiten und Bedürfnissen 
des Einzelfalles zu orientieren (vgl. § 4 Abs. 1 ShG). Im Weiteren geht aus dem gesamten 
Verhalten der Fb Ingenbohl klar hervor, dass sie mit meiner Person nichts am Hut hat. Dasselbe 
trifft umgekehrt zu. Warum kann man also nicht einfach ehrlich sein und beschränkt sich 
aufs Wesentliche? Das einzige, was ich verlange, ist, dass die Fb Ingenbohl meine monatlichen 
Fehlbeträge korrekt auszahlt. Mehr ist nicht nötig und bringt eh nichts! Im Übrigen hat sich die­
ses System mit Schwyz bewährt. Mein Motto: Ehrlichkeit statt Alibiübungen! 

Zu Seit 6, Punkt 6: Korrekt. 

Zu Seite 6, Punkt 6.1: Korrekt. 

Zu Seite 6, Punkt 6.2: i.O. 

Zu Seite 6, Punkt 7: Fakt ist, dass besagte Rechnung von Dr. Jenzer zuerst an die Fürsorgebe­
hörde Schwyz, dann an die Ausgleichskasse Schwyz (Abt EL), die CSS-Versicherung wie an Fb 
Ingenbohl weitergeleitet wurde. Während Monaten war nicht klar, wer die Bezahlung dieser 
Rechnung übernimmt (übernehmen muss). 
Frühere Rechnungen von Dr. Jenzer wurden stets von Herrn Carletti, Fb Schwyz, anstandslos 
beglichen. Er rechnete später mit der Krankenkasse ab. Dass medizinische Kosten selber zu be­
zahlen sind, ist mir neu! Auf der anderen Seite ist gerichtsnotorisch und dokumentiert, dass das / 
Geld  bereits für andere Zahlungen resp. Schuldenzahlung'verwendet wur­
de. 
Wie der Regierungsrat und das Verwaltungsgericht in früheren Entscheiden dargelegt haben, ist 
es dennoch in einem solchen Fall nicht ratsam, Rechnungen durch Drittpersonen bezahlen zu 
lassen, weil diese Gutgesinnten später „systembedingt" im Regen stehen gelassen werden. 
Nach SKOS-Kapitel C.l.l. „Krankheits- und behinderungsbedingte Speziakuslagen" können 
durch die Versicherung nicht gedeckte medizinische Sonderleistungen (z.B. im Rahmen der 
Komplementär- oder Alternativrnedizin) von der Fürsorge übernommen werden. Es wird aus­
drücklich in den SKOS-Richtlinien daraufhingewiesen, dass solche Kosten übernommen 
werden können, sofern sie nicht von anderer Seite bezahlt werden. 
Auch gilt: Allenfalls muss eine Behörde Schulden übernehmen, wenn diese nur deshalb entstan­
den sind, weil Sozialhilfeleistungen trotz eines entsprechenden Antrages nicht rechtzeitig ausge­
richtet wurden. 

Zu Seite 6, Punkt 8.1: Mit der Abweisung der Beschwerde ^^151/2007 bin ich nicht einver­
standen, vor allem nicht betr. dem Nichteintretensentscheid betr. VB 152/2007 und VB 
154/2007. Die Fb Ingenbohl betreibt seit Wochen Rechtsverzögerung und -Verweigerung — und 
das soll dann noch geschützt werden? 
Der Rest von „8.1." ist i.O. 



Zu Seite 6, Punkt 8.2.: Durch das Auferlegen von lediglich Trinkgeldverfahrenskosten von 
Fr. 250.- würde die Fb Ingenbohl in ihrer Rechtsverzögerungs- und Verweigerungspolitik noch 
bestärkt, was sicher nicht Sinn und Zweck sein kann. 

Verfahrenskosten 
Ich schlage vor, dass mindestens folgende Verfahrenkosten in Rechnung zu stellen sind: 2/3 (Fr. 
1'400.—) zu Lasten der Gemeinde Ingenbohl und 1/3 (Fr. 700.-) zu Lasten der Staatskasse. Be­
gründung: Ingenbohl hat sich bereits mehrfach vorsätzlich pflichtwidrig (Verweigerung des recht­
lichen Gehörs) verhalten; dem Regierungsrat muss vorliegend zur Last gelegt werden, dass er die 
Fb Ingenbohl im aktuellen Beschluss über (zu) weite Strecken zu Unrecht schützt. Deshalb, weil 
in der Frage betr. der örtlichen Zuständigkeit die Entscheidung auf Ingenbohl fiel und dieser 
Gemeinde gegenüber jetzt aus politischen Gründen Entgegenkommen gezeigt werden muss? 

Die Notwendigkeit von neuem Lagerraum 
Das Wichtigste zum Schluss: Zum Abschiebungskonzept der Fb Schwyz gehört als wichtiger 
Bestandteil ihre Lagerraumkündigung. Eine gut gesinnte und menschliche Fürsorgebehörde würde 
meine Sachen dort eingelagert lassen bis ich festen MCS-gerechten Wohnraum gefunden habe 
und alles dorthin zügeln kann. Nicht so die Fb Schwyz: Sie will möglichst schnell sämtliches In­
ventar ausserhalb die Schwyzer Gemeindegrenzen geschafft haben, damit sie argumentieren 
kann, durch das erzwungene Wegzügeln hätte ich mich „freiwillig" mit allem Gut definitiv von 
der Gemeinde Schwyz verabschiedet. Dieses her2lose und kalt-berechnende Verhalten wurde 
von höheren Schwyzer Instanzen unbegreiflicherweise sogar noch geschützt, weshalb ich ans 
Bundesgericht gelangen musste, wo der Fall zur Zeit pendenfist £*» —y '> 
Weil meine „komplette Ausschaffung" aus der Gemeinde Schwyz für die gleichnamige FrVhicht /~4> 
schnell genug vonstatten gehen kann, wurde ich anfangs Juni eindringlich bei der Fb Ingenbohl 
vorstellig betr. Einlagerung meines Inventars im Schulhaus „Muota", Ibach. 
Typisch das Verhalten von Ingenbohl: Man reagiert(e) nicht einmal! Ein scliriftlicher Antrag vom 
4. Juni 2007 an die Fb blieb bis heute unbehandelt. 
An diesem Beispiel kann die Alibi-Politik der Fb Ingenbohl praktisch aufgezeigt werden: Trotz 
„Gespräch" mit der Fürsorgepräsidentin geschieht nichts! Die Ingenbohler Sozialberatung funk­
tioniert analog: Obwohl ich bei der Sozialberatung (Frau Iris Mulle) persönlich vorstellig wurde 
und sagte, dass ich betr. Inventar-Einlagerung auf Ingenbohler Hilfe angewiesen sei, geschah 
nichts! Genau dieser „Klassiker" ist bereits einmal vorgefallen, nämlich im Herbst 2004 in 
Schwyz! 
So funktionieren Schwyzer Fürsorgebehörden in der Praxis: Ob mit oder ohne schriftlichen An­
trag — geholfen wird nicht! 
Lagerkosten sind situationsbedingte Leistungen und gemäss Rechtssprechung von einer Gemeinde zu 
übernehmen. Schwyz fühlt sich unzuständig und Ingenbohl reagiert nicht. 

Noch diverse zu klärende Fragen 
Im Jahre 2006 machte die Fb Schwyz erstaunlicherweise mir gegenüber plötzlich noch diverse 
Zusagen. „Schön, denke ich mir. Nach vielen Monaten scheint sich endlich etwas Menschlichkeit durchzuset­
zen. " Nicht lange darauf kommt die Einstellungsverfugung der Fb Schwyz. Wer übernimmt jetzt 
die Kosten für die Zusagen? Die Fb Schwyz fühlt sich für mich nicht mehr zuständig und Ingen­
bohl reagiert nicht. Wie Sie den nachfolgenden Dispositivziffern entnehmen können, geht es um 
1 neue Brille, 1 Garantieverlängerung für meine Waschmaschine sowie 1 Hausrat- und Haft­
pflichtversicherung. Wer trägt jetzt die Kosten? 
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In der Praxis offenbar schon, wie man die nächsten 2 1/2 Jahre erleben wird!
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In der Praxis ist ein Beschwerdeführer in dieser Frage nicht beschwerdebefugt.
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Hier gilt: Für gemachte Zusagen ist immer das jeweilige Gemeinwesen zuständig! Für alte Zusagen das alte, für neue das neue.
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Zusammenfassend ergeben sich folgende 

Anträge 

1. Aufhebung von Ziffer 1, Ziffer 2, Ziffer 4 und Ziffer 5. (Ziffer 5 lediglich deshalb, weil 
darin die Aufhebungsrnöglichkeit der Dispositivziffer 2 nicht erwähnt wird). 

2. Aus prozessökonomischen und inhaltlichen Gründen Zusammenlegung mit dem Verfah­
ren betr. örtlicher Zuständigkeit 

3. Zur Verfügung stellen von geeignetem Lagerraum im Sinne einer Nothilfe für die 
Einlagerung von Wohnungs- und Büroinventar (Mobiliar, Archiv, Bücher etc.) bis 
fester MCS-gerechter Wohnraum gefunden ist und die Sachen dorthin gezügelt 
werden können. (Übernahme meines kompletten Inventars aus dem Schulhaus 
„Muota", Ibach) 

4. Zahlung der Arztrechnung von Dr. Martin H. Jenzer im Betrag von Fr. 163.-. 

5. Übernahme des FUST-Garantieverlängerungsvertrages für die Waschmaschine Novamatic 
1268.2 aqua stop für Fr. 139.-/Jahr als situationsbedingte Leistung. 

6. Kostenübernahme für eine Hausrat- und Haftpflichtversicherung. 

7. Zahlung der Fehlbeträge (gemäss Berechnungsblatt zur Bemessung der Sozialhilfe) für 
April 2007: Fr. 1'229.-
Mai2007: Fr. 1'144.~ 
Juni 2007: Fr. 1'200.- (Fr. 2'322.- minus Fr. 1*122.- für Brille = Fr. 1'200.-) 
auf PC 60-4619-5, Beeler Urs, Postfach 7, 6431 Schwyz. 

8. Bezahlung von Fr. 1'122.~ für eine neue Brille (Beschluss Nr. 155 vom 22. Mai 2006 der 
Fürsorgebehörde der Gemeinde Schwyz und RR-Beschluss Nr. 349/2007 vom 21. März 
2007) auf PC 60-4619-5, Beeler Urs, Postfach 7, 6431 Schwyz. 

9. Die wirtschaftliche Hilfe wird jeweils zu Beginn jedes Monats direkt auf das Konto PC 60-
v 4619-5, Beeler Urs, Postfach 7, 6431 Schwyz überwiesen. 

10. Für die Gewährung wirtschaftlicher Hilfe wird auf das persönliche Erscheinen von Urs 
Beeler bzw. das persönliche Gespräch mit der Fürsorgepräsidentin ab sofort ausdrücklich 
verzichtet. (Freiwillige Gespräche sind möglich, sofern von beiden Seiten gewünscht.) 

11. Verfahrenkosten: Fr. 1'400.~ zu Lasten der Fb Ingenbohl und Fr. 700.- zu Lasten der 
Staatskasse. Gesamthaft (inkL Kanzleikosten) Ft. 2'100.~. 

Anmerkung: Bett den Ziffern 3-8 wurde gemäss Vorakten bei der Fb Ingenbohl mittels eingeschriebenen Briefen korrekt Antrag 
gestellt, die einzelnen Dispositivziffern von der Vorinstanz jedoch nicht behandelt (= das rechtliche Gehör verweigert). 

Zum voraus besten Dank für Ihr Wohlwollen und Ihre Bemühungen! 

Mit freundlichen Grüssen 
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FEHLER: Für alte Zusagen ist das frühere Gemeinwesen (hier Schwyz) zuständig.
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WICHTIG!
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"Günstige" Alternative: Fb Ingenbohl Fr. 750.-, Staatskasse Fr. 250.-




